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Ein Tag im Kapuzinerkloſter.
Ein Proteſtant, der in ſeinem Leben noch keinen ächten

Mönch geſehen mag ſich unter dieſem Titel gar kurioſe Vor
ſtellungen machen. Ob er auch ſei wie ein anderer Menſch
und aufs wenigſte nur einen Bockfuß habe ob er von Wur
geln und Kräutern oder Bratwürſten lebe dieſe Fragen möch
ten ſeine Jdeen veränderlich machen wie ein Aprilwetter. Da
aber viel darauf ankömmt, daß man von den Menſchen nichts
Uebles denke, ſo wird es nicht ohne Intereſſe ſein, wenn ich, da ich
die Sache aus eigener Erfahrung etwas näher kenne, die Mön
che zur allgemeinen Anſchauung in's gehörige Licht ſetze. Fürs
Erſte ſind die Mönche auch ihres Vaters Kinder wie andere
Leute, und reſpektive noch mehr, da ſie Männer ſind. Das
Alter rechnen ſie vom Datum ihrer Geburt, den Titel Menſch
erhalten ſie vom Sprachgebrauche, und wenn ſie nebenbei den
Glauben haben, ſie ſeien die Oemüthigſten und gar Nichts ge
gen andere Leute ſo werden unſere Ariſtokraten Nichts dage
gen haben. Uebrigens ſind die Mönche nicht gar ſo furchtbar
als man ſie ſchildert, und wenn ſie auch im rauhen Kleide,
einen Gürtel um die Lenden, ohne Kopfbedeckung, mit geſcho
renen Haaren und bloßfüßig einhergehen, ſo müßten doch, wenn
es auf eine Probe ankame, manche Frauenzimmer geſtehen,
daß ihnen die alte Mode der Natur nicht gar ſo ſchrecklich



vorkäme. Nehmt nur einmal aus eurer Mitte einen Herrn
im Winterkleide, mit der Kapuze am Rocke, zieht ihm die
Stiefeln und Socken aus, bindet ihm euer Strumpfbändl ums
Schnürmieder, hängt einen zuckrigen Roſenkranz an die Seite,
und friſirt ihm einen Bart zu rechte, und ihr habt einen Mönch,
wie er leibt und lebt, bei deſſen Anblick ſelbſt die empfindſamſte
Seele nur Herzklopfen bekäme. Ueber die Schreckensgeſtalten
der Mönche wären wir ſomit hinaus. Was ihre Bildung be
trifft, ſo kann man ſagen daß ſie ſich wenig um die Narrhei
ten Anderer bekümmern und an denen, die ſie im Kopfe tra
gen, größtentheils genug haben. Jn dieſem Punkte hätten ſie
am Ende vor Andern noch etwas voraus. Jhre Tagesordnung
iſt folgende: Nachts um zwölf Uhr verlaſſen ſie auf ein Zei
chen, das wenigſtens der Lärmpoſaune am jüngſten Tage gleicht,
und nicht anders lamentirt, als ob alle Teufel in einem Sacke
rebellirten, ſämmtlich ihr Strohlager, und da ſie das Habit
auch Nachts tragen ſo haben ſie den Vortheil, daß ſie auf
den erſten Zapfenſtreich mit Ober und Untergewehr zur Pa

e rade kommen. Da ſie aber eben ſo wenig wie der Landtag in
Berlin gleich im erſten Augenblicke ſo ganz aus dem Schlafe
kommen, ſo rennt, bei ſpärlicher Beleuchtung der Gänge, Einer
an den Andern, bis der Kopf des Einen an dem des Anderen
zum Bewußtſein kommt. Haben ſie dann in der eifrigſten
Oppoſition die Chorthüre gefunden ſo waſchen ſie ſich mit
Weihwaſſer die Augen aus und öorientiren ſich, auf welchem
Rechtsboden ſie ſich befänden, ſchlagen ein Kreuz, ſtecken zum
Eingange des Chorgeſanges wie die Schaafe beim Donnerwet
ter die Köpfe zuſammen, und fangen kurz darauf in allen
Tonarten ſo jämmerlich zu heulen an, daß man ſich allen Ern-
ſtes ſolche Muſikanten zu jedem Katzenſtändchen, ohne Furcht
damit ausgepſiffen zu werden, verſchreiben könnte. Ein Paar
ſtimmen in hohen Dönen an, die andern im Baß hinterdrein,
als ob ſie von allen Sturmwinden geritten würden. Nachdem
die ganze Judenſchule von Verbeugungen, die ſich am Schluſſe
jedes Pſalmes wiederholen, zu Ende, fällt man gemeinſchaftlich
unter den verſchiedenartigſten Geſtikulationen (Geberden) zur Erde,
küßt zum Zeichen der Niederträchtigkeit den ſtaubichten Fußbo
den, was jedem Neuling in dieſer Sache ſo vorkommt, als ob
die ganzen Compagnie nicht recht bei Sinnen wäre. Die An

c dacht, die man mitten in der Nacht beim Beten hak, mag nur
Jeder für ſich ſelbſt erwecken, und er wird finden, daß ſie viel
leicht ſchon in der erſten Nacht, und nach acht Tagen gewiß
nicht zu brennend ſei. Der Eine ſchläft, und kämmt beim Er
wachen, anſtatt zum Amen, zum Deo Sratias (Gott ſei Dank),
ein Anderer zum Lachen oder heiligen Aerger, als obs Schade wäre,
wenn die monotone Comödie einmal durch einen luſtigen Aufkritt un
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terbrochen würde. Das Gebet ſelber kann man ſo recht im
eigentlichen Sinne auswendig, und wenn man von jedem Ge
danken, den man dabei hat, Zoll bezahlen müßte, ſo wäre man
ganz und gar vor dem Betruge der Beamten geſichert.

Jn einem Kloſter iſt es aber nun ſo, in dem andern
anders Steht man in dem Einem wirklich auf, ſo macht
man's in dem Andern weit vernünftiger. Ein Laienbruder nemlich,
der wegen Alter an Schlafloſigkeit leidet, wird deputirt (beauf
tragt) um Mitternacht die Glocke zu ziehen, um die ehr und tu
gendſamen Bürgersleute aufzufordern, ſich gute Gedanken zu ma
chen. Die lieben Patres und Fracres (Väter und Brüder) ſind ſchon
klüger, und denken um Mitternacht ſei die beſte Zeit zum Schlafen,
An jenen Orten aber, wo man nicht nur läutet, ſondern auch
dazu aufſteht, legt man ſich nach anderhalbſtündigem Lamentiren ge
troſt wieder ſchlafen. Noch Eins! wer noch glaubt, er habe
keine richtige Vorſtellung von der Nachtmeſſe, der nehme ſich
nur ein paar Dutzend beſoffene Kerls, ſtelle ſie in Ordnung,
und laſſe ſie ernſten Geſichts und recht kanibaliſch in Nebel
er Nacht ſchrein; und er hat ein vollſtändiges Mönchsor
cheſter

Morgens wird nach vier Uhr geweckt, und nachdem man
binnen fünf Stunden auf die ſchon angegebene Manier zum
zweitenmale zum Bewußtſein gekommen, begiebt man ſich in
den Chor, greift in den Weihwaſſerkeſſel, ruft eine Viertelſtunde
lang aus vollem Halſe alle Heiligen an, und beginnt darauf
im Finſtern eine Betrachtung über Tod, Teufel, Hölle und
Gericht. Daß Einem dabei aber ebenſo noch andere Gedanken
mit unterlaufen, wie den Fürſten wenn ſie eine Conſtitution
geben, verſteht ſich von ſelbſt. Wer nicht betrachtet, ſchläft
Eins, wer nicht ſchläft und nicht betrachtet macht ſich auch
ſeine Gedanken, wie ſie halt gerade des Weges kommen. Schlag
ſechs Uhr ſpricht der Guardin es werde Licht! und man öffnet
die bisher verſchloſſenen Fenſterladen, fängt an zu läuten, ſteckt
wiederum die Köpfe zuſammen, und beginnt ein ſelbſtändiges
Concert, bei welchem jeder Pſalm mit der Glocke ſattſam be
gleitet wird. Dieſes beſteht aus einigen Tageszeiten als Prim,
Derz und Sext. Sind dieſe Tageszeiten vollendet, bei welchen
hinſichtlich der Stimme noch eine Streitfrage obwalket,
„ob diejenigen welche ihre Stimme zum Lobe Gottes nur zur
Hälfte gebrauchten, eine Todſünde begingen ſein Möglichſtes
zu thun befliſſen iſt, ſo beginnen die Meſſen, welchen
die Ordensmitglieder je nach der Weisheit ihres Herzens mit
Andacht oder Langeweile beiwohnen, und unterdeſſen den Roſen
kranz beten, wobei ſie für ewige Zeiten genug Arbeit ſinden, und
jeden Sag ohne Furcht vor Arbeitsmangel muthig beginnen
können.
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Sind die Meſſen zu Ende, ſo begiebt ſich Jeder in ſeine

7 Fuß lange und eben ſo breite, mit einem Fenſterchen verſe
heute Zelle, nimmt die Nachfolge Chriſti von Thomas von Kem
pis oder den vollkommenen Chriſten von Alphons Liguori zur
Hand, und ſtudirt da auf was Manieren man ſich um des
leben Himmels willen auf dieſer Welt müſſe ſchinden und lang
weilen laſſen. Dann kommt eine Gewiſſenserforſchung, wäh
rend welcher Jeder ſich anſchaut, in wie weit er ſich die Haut
ſchon abgezogen, und was für den Tag noch zu thun ſei.
Nach Verlauf einer halben Stunde; die man natürlich aufs
Gewiſſen benutzt, begibt man ſich zur Arbeit, der Mrieſter zum
Studium was beiläufig Mittags gekocht werde und wie er
ſichs wolle ſchmecken laſſen, der Laienbruder zu ſeinen Küchen
geſchäften der Student in die Vorleſung Um halb eilf Uhr
beginnt wiederum eine Tageszeit, die Non, nach welcher man
zu Tiſche geht. Nachdem die üblichen Zerimonien, als Beſpren
gung mit Weihwaſſer Boden küſſen und Diſchgebet, ohne ſich
hiebei eines einzigen Gedankens ſchuldig gemacht zu haben, voll
kommen in Ordnung, ſetzt man ſich nach der Reihe an ein
paar lange Eichentiſche und zwar ſo, daß jeder, der Erſte und
der Letzte ausgenommen, einen Nachbar zur Rechten und Lin
ken, aber keinen ſich gegenüber bekommt. Während der Tiſch
zeit lieſt man unker Schweigen die Lebensgeſchichte der Heili
gen, wie ſie ſo wenig gegeſſen und getrunken, ja bei größtem
Durſte noch Salz auf ihre Zungen geſtreuet, die nothdürftig-
ſten Speiſen durch Beimiſchung von Aſche unſchmackhaft ge
macht, und wie ſie endlich verhungert und ſeelig entſchlafen
waren. Nach einer Stunde ſteht man auf ein gegebenes Zei
chen auf, und betet, da die Zunge von vielfacher Anſtrengung
ſchwer geworden, ein Miserere durch die Naſe und ruft die
Mutter Gottes an: ſie möchte ihre getreuen Kinder tagtäglich
mit vollen Schüſſeln verſorgen. Iſt die Dankſagung zu Ende,
ſo folgt eine kurze UnterhaltungSchlag ein Uhr begiebt man ſich in die Zelle, und dieſe
Stunde von 1 2 iſt die des ſtrengſten Schweigens. Geſchwie
gen wird nun freilich, aber nur deßwegen, weil man ſchläft.
Um zwei Uhr iſt wieder eine viertelſtündige Tageszeit, die Ves
per, zu welcher Einige regelmäßig ſelbſt aufwachen, Andere
aber, der Trägheit überführt was gerade kein ſtrafbares Ver
brechen iſt, geweckt werden Nach der Vesper wiederum Ar
beit, und ſollte ſie nur im Schlafe beſtehen, weil man in jedem
Kloſter aufs Grundlichſte überzeugt iſt: „Müßigang ſei aller
Laſter Anfang Um 4 Uhr iſt gemeinſchaftliches Abendgebet,
nach demſelben ein weitſchichtiges Gebet zur Mutter Gottes, in
welchem ſie mit alten Titeln der Naturgeſchichte angeredet wird,
und dann Betrachtung bis 5 worauf man geſtärkt durch
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Schlaf und gute Vorſätze, morgen ebenfalls wieder zu ſchlafen,
Und erquickt durch himmliſche Einſprechungen und Tröſtungen
ſich wieder auf eine Stunde mit Meſſer und Gabel das Eſſen
Herdient Nach dem Abendtiſche geht man in den Chor zur
Gewiſſenserforſchung ob der Appetit den Tag über nirgends
zu kurz gekommen, auf welcher Stufe der Vollkommenheit man
ſich beſinde, wie oft man herabgefallen, und auf welche Manier
man am füglichſten durch Eſſen, Trinken und Schlafen die
beſte Natur umbringen, und ein Heiliger werden könne. Nach
einigen Variationen auf das alte Thema wird dann das Lager
geſucht Dieſes iſt die gewöhnliche Tagesordnung der Kapuzi
hermönche, und wohl gemeykt von der ſtrengſten Klaſſe. Ne
benbei gibts noch eine andere Drönung, die Einem ganz unab
hängig von den Stunden über den Hals kommt. Spricht

B. ein Mönch mit ſeinem Obern, ſo zieht er die Sohlen
aus, kniet vor ihm nieder, küßt den Boden und warktet
mit niedergeſchlagenen Augen und Ohren was der Gebieter
zu disputiren für gut ſindet. Dieſe Sache hat zwar einen ſehr
großen Anſchein von altevangeliſcher Einfalt, und wer mit den
Vorſchriften des Kapuzinerordens nicht vertraut, der möchte
die Meinung bekommen es exiſtirte auch die Vorſchrift auf
allen Vieren zu gehen. Allein, wie keine Wirkung ohne Ur
ſache, und wie ſich von ſelbſt verſteht, ohne vernünftige, ſo auch
hier. Frägt man, warum dieſes ſo ſei, ſo erhält man zur
Antwort das ſeien alte heilige Ordensgebräuche, und wenn
man auch nicht wiſſe, wofür ſie gut ſelen, ſo wiſſe man doch,
daß ſie von heiligen vom Geiſte Gottes erleuchteten Männern
herſtammen, und deßwegen müſſe man den Verſtand unter
werfen, der ohnehin mehr ein Machwerk des Teufels und Ex
traſtück der Erbſünde, als eine Gabe Gottes ſei.

Weils nun einmal eine Ordnung und Obrigkeit geben
muß, damit das Teufelswerk des Verſtandes nicht über die
Schnur haue, ſo wird auch im Kloſter ſtark darauf geſehen,
und denjenigen, die meinen ſie hätten einen eigenen Verſtand,
wird gleich der Beweis geliefert. daß alle Neuerungen als
dem einfältigen Glauben gefährlich zu verwerfen wären. Der
Beweis beſteht natürlich in nichts Anderem, als in Strafen
nach allgemein anerkannten Prinzipien. Und damit noch die
Schande als beſonderes Kurmittel, das geeignet iſt, den Men
ſchen recht ernſtlich zu einem chriſtlichen Charakter zu verhelfen,
auch das ihrige thue, ſo findet die Strafe öffentlich bei Tiſche
ſtatt. Der eine paradirt hier mit einem Tuchlappen vor den
Augen, weil er ſie nicht im Zaume hielt, oder mit einer unge
heuren Brille auf der Naſe ein Anderer weil er das Still
ſchweigen brach, mit einer ordentlichen Prügel Holz im Munde
ein DOritter, der die Suppe verſalzen, mit der Schüſſel, ein
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Vierter mit dem Beſen u. ſ. f. Dieſes iſt das beſondere
Mönchsleben in den allerſtrengſten Capuzinerklöſtern. Jn den
minder ſtrengen Kloſtergemeinden deſſelben Ordens beſtimmt
nicht der Uhrzeiger, ſondern der Magen die Ordnung, und
Göthes Grundſatz „Gedenke zu leben iſt der einzige Stell
vertreter Gottes und ſeiner Worte „Nimm dein Kreuz auf dich
und folge mir nach.

Bei dieſer Schilderung des Mönchslebens, die noch kei
neswegs das umfaßt, was ein billigdenkender Menſch zu ver
ſchweigen für gut findet, mag mancher Proteſtant ausrufen:
O Einfalt über Einfalt! Wie iſt doch der Menſch fähig, ſich
einem ſolchen Unſinn in die Arme zu werfen Iſt nicht das
Mönchsleben eine Thorheit? Wie mans nehmen will. Der Pro
teſtant mag wol lächeln über die Pſalmodien (Geſänge) der Mönche,
über ihre Roſenkraänze und Kniebeugungen, und ihnen hun
dertmal des Tages ihr ſchmutziges Weihwaſſer gönnen, allein
wenn er bedenkt, daß er die nemlichen Lieder ebenſo gedanken
los herunter orgelt als ſie der Mönch durch die Naſe ſingt, ſo
wird er mit dem Urtheile doch etwas zurückhalten. Auf das
Mehr oder Weniger kommt hier nicht Viel an. Das jedesmal
Daſeiende hält der Menſch für vernünftig

Ich verachte Niemanden, der nach ſeiner Erkenntniß handelt,
und mir nicht auf die Füße tritt, und mache zu guter Letzt
noch den vernünftigen Vorſchlag wir ſollten ohne Unterſchied
des Glaubens und der Montirung gemeinſchaflich in eine katho
liſche Meſſe gehen, und während des Conſiteor beim rea eulpa
mit offenem Auge und recht tapfer an die Bruſt ſchlagen,
und wenn nicht aus derſelben Urſache wie die Mönche, ſo doch
ganz gewiß aus einer andern

Dirrhammer,
geweſener Kapuzinermoönch.

Ueber die Anſtellung ſtädtiſcher Beamter aus
der Zahl der ehrenwerthen Einwohnerſchaft

Es iſt in der geſtrigen Bürgerverſammlung (am 26. Juli)
über obigen Gegenſtand geſprochen, vielleicht iſt es aber hier
nicht am unrichtigen Orte, wenn ich darüber, ob ſtädtiſche Be
amte aus dem Bürgerſtande oder aus der Zahl ehemaliger Mi
litairs beſtellt werden, einige Worte ſage.

Nach einer früheren Kabinetsordre ſind ſämmtliche Behör
den der preußiſchen Monarchie, namentlich auch die Magiſträte
verpflichtet, ihre Unterbeamtenſtellen, wenn bei letzteren nicht
techniſche (Fachkenntniſſe) oder wiſſenſchaftliche Kenntniſſe bedingt
werden, mit gedienten Militairs zu beſetzen.

Bleiben wir bei den Magiſträten.

e
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Es fragt ſich, ob dieſe Militairs den Vorzug verdienen

vor den ehren werthen Bürgern einer Stadt, die gleichfalls Kan
didaten zu dergleichen Poſten ſtellt, und ob der Militairſtand ge
eignet iſt, Civilbeamte auszubilden. Ich wage dies zu beſtrei
ten. De Militgirſtand iſt nicht die Schule, aus der ſich der
Civilbeamte jetzt die nöthigen Kenntniſſe holen könnte, wenn
gleich nicht in Abrede geſtellt werden kann, daß diejenigen Per
ſonen, welche ſich durch langes Dienen im ſtehenden Heere das
Recht erworben haben, einen Civilpoſten zu bekleiden, unbedingte
Unterwürfigkeit unter die Befehle der Oberen gelernt und ſich an
geeignet haben. Auch iſt der Militairſtand in Friedenszeiten
nicht geeignet, den Menſchen an größe Thätigkeit namentlich
an ausdauernde Beſchäftigung in der Stube und an eine hu
mane Behandlung ſeiner Mitbürger zu gewöhnen.

Was trieb während der 12 oder 13 Jahre der ehema
ſige Unteroffizier oder Korporal, der nach einem Eivilpoſten
ſchnappt? Er exerzierte Jahr aus Jahr ein täglich 3 bis
Stunden Rekruten und die übrige Zeit lag er auf dem Sopha
ſchlafend oder ging ſpazieren. Durch das jahrelange Exerzieren
hat er ſich weder eine gewiſſe nothwendige Humanität, noch
Luſt und Liebe zu nützlicher Beſchäftigurg angeeignet. Das ein
zige, worin er es zu einer gewiſſen Virtuoſität (Tüchtigkeit) gebracht
hat, iſt unbedingter Gehorſam gegen die Befehle des Vorgeſetzen,
ein Gehorſam, wie ihn auch die Jünger Loyola's kennen und
üben müſſen. Das war auch im alken Polizeiſtaate gut und
angewandt, in welchem der Bürger wohl manchmal sergeantirt,
d. h. auf deutſch gequält und gedrängt wurde anders ver
hält es ſich aber jetzt. Die Gemeinde will, kann und wird ſich
ſebſt regieren, ſie wählt ſich ihren Gemeinde Vorſtand ſelbſt,
und daß ſie ein Recht hat, auch die andern ſtädiſchen Beam
ten, welche nicht zum Rathskollegium gehören, aus ihrer Mitte
zu wählen oder durch ihren Magiſtrat wählen und beſtellen zu
(aſſen, verſteht ſich ganz von ſelbſt, denn ſie beſoldet dieſelben, auch
hat ſie die Pflicht, ihre Mitbürger eher zu berückſichtigen als
einen ihr fremden ehemaligen Korporal oder Sergeant. Auch
behaupte ich, daß der Bürger eher geeignet iſt, einen Poſten
zu bekleiden, auf dem er viel mit ſeinen Mitbürgern umgehn
muß als ein ehemaliger Sergeant, denn nicht der Schnurrbart
die Barſchheit, die Abgeſchloſſenheit thun es, ſondern Freundlich
keit, Humanität, Beſcheidenheit ſind es, die einen ſtädiſchen
Beamten beim Publikum beliebt machen. Daß ſolche aus dem
Bürgerſtande hervorgegangene ſtädtiſche Beamte die zu dem auf
getragenen Amte nöthigen Fähigkeiten beſitzen müſſen, verſteht
ſich zwar von ſelbſt; es muß aber auch vorausgeſetzt werden,
daß der Bürgerſtand mehr befähigte Leute aufweiſt, als der
Korporalſtand, denn meiſt beſteht letzterer gus Leuten welche
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nur erſt beim Militair in der ſogenannten Bataillonsſchule etwas
lernen wollen, oder vielmehr par ordre du Mafti lernen
müſſen während der Bürger täglich Gelegenheit hat, im ge
ſchäftlichen Umgange mit den übrigen Bürgern zu leben. Auch
ſehe ich nicht ein, weshalb ein Mann der wie man zu ſagen
pflegt, 12 bis 15 Jahre dem Vaterlande gedient hat (und im
Kriege dient man auf dieſe Art dem Vaterlande nicht), berech
tigt ſein ſoll, dafür, daß er täglich einige Stunden Rekruten
exerziert hat, wofür er bezahlt worden iſt, vorzugsweiſe An
ſpruch auf Civilverſorgung zu haben. Wer giebt dem Bürger,
der Jahre lang treu und redlich ſeinen Geſchäften oblag, ſeine
Kinder erzog und zu Menſchen bildete, dadurch eben ſein bis
chen Vermögen aufopferte, pünktlich das Seine zur Stadtkaſſe
zahlte und nun vielleicht darben muß etwas Iſt dies nicht
Edler und Belohnenswerther als ein jahrlanger Kammaſchen
dienſt? Uebrigens iſt der Kammaſchendienſtheld auch ſelten
geeignet, die Liebe ſeiner Mitbürger zu erlangen. Ein aus
dem Bürgerſtande genommener Beamter weiß ſich dieſe gewiß
ehrer zu verſchaffen. Jch gebe ein Beiſpiel zum Schluß

Ein Verwandter, welcher Jahre lang ein ländliches Grund
ſtück beſeſſen und in demſelben einen Hofhund gehalten hatte,
baute ſich an der Stadt auf einem Ackerſtücke an, brachte ſei
nen Hund mit, weil dies nöthig ſchien und meldete ſich ſelbſt
der Polizei an. Unglücklicherweiſe that er dies aber nicht rück
ſichtlich des Hundes, weshalb er unnachſichtlich wegen Nichtan
meldung dieſes treuen unentbehrlichen Geſchöpfes in Strafe ge
nommen wurde. Wäre der die Anzeige erſtattende Diener
der Polizei ein Bürger geweſen, der hätte erſt dem vom Lande
hereingezogenen Greis auf das Geſetzliche der Hundeanmeldung
freundlich aufmerkſam gemacht, nicht aber gleich denunzirt, da
von einem Fremden, der weither zieht, nicht vorausgeſetzt wer
den kann, daß er alle ſtädtiſchen Polizeibeſtimmungen kennen
und alſo das patriotiſche (2) Wochenblatt geleſen haben ſoll.

Hoffmann Act.

Antwort auf mehrſeitige Anfragen und Anzei
gen über und gegen das Quartieramt.
Daß bisher eine ſolche Antwort auf die in dieſen Blättern

geſchehenen Angriffe nicht erfolgt iſt, hat darin ſeinen Grund
daß alle dieſe Artikel ſchon in ſich ſelbſt die Antwort ent
hielten; jetzt indeß, wo in der letzten Nummer mehrere Angriffe
auf meine Perſon von Herrn G. Winkelmann ausgeſprochen
worden, halte ich es für meine Pflicht, das Wahre und Falſche
dieſer Behauptungen darzuſtellen.

v
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Am 21. Juli d. J. wurde von dem Herrn Commandeur
des hieſigen Landwehr- Bataillons für 8 Mann Quartier auf
diverſe Zeit requirirt, und dieſe Billets worunter auch Eines
für Herrn Winkelmann auf 4 Tage befindlich war, der Ordo
nanz übergeben. Wo und auf welcher Stelle nun die Verthei
lung der Quartier- Billets an die Mannſchaft ſtattgefunden hat,
weiß ich nicht, ich habe Keinen davon geſehen und gehet hier
aus auf das Entſchiedenſte der Beweis hervor: daß Herr Win
kelmann die ganze Erzählung von „grob werden u. ſ. w.

ſonſt woher haben mag. Dagegen wird dem einzelnen
Soldaten auch den Fourieren, welche die Billets für ganze
Compagnien in Empfang nehmen, die Weiſung gegeben, daß,
wenn die Annahme verweigert wird, der Soldat das Quartier
nicht verlaſſen ſoll, ſondern der Hauswirth oder ein Bote deſſel
ben muß kommen und die Gründe der Weigerung im Billet
Amte angeben; denn die Erfahrung hat gelehrt, daß dieſe Jn
ſtrucktion ſehr nothwendig geworden iſt.

Was nun die Bequartirung des Hauſes von Herrn Win
kelmann anbetrifft, ſo iſt derſelbe allerdings bis ſetzt bei der
Ausmiethungs Kaſſe geweſen und hat ſeiner Zeit den 1. Monat
in der II. Garniſon Tour bezahlt, auch im Mai bis
25. Juli Natural- Laſt getragen. Allein hierbei iſt kein
Fehler weiter, als daß ſelbſt 3 Compagnien in ihrer
Kriegsſtärke in Halle nicht ausgemiethet werden können, indem
ſich hierzu nicht Anmeldungen genug finden. Da nun der Soldat
Quartier haben ſoll und muß, ſo kommen natürlich die nicht
eingemietheten Mannſchaften in Natural- Quartier zu liegen, und
wenn keine wirklichen Natural Quartiere mehr vorhanden ſind,
in diejenigen Häuſer, welche zur Ausmiethungs- Kaſſe gehören
Dieſe Belegung geſchiehet nach der ſtrengſten Folge; es ſoll
mir weder Herr Winkelmann noch ſonſt Jemand deßhalb einen
Fehler nachweiſen. Lieb wäre es mir allerdings und gewiß auch
vielen Hausbeſitzern ſehr angenehm, wenn dieſer Uebelſtand be
ſeitigt werden könnte.

Die Einziehung der Gelder von den Häuſern, welche aus
miethen, geſchiehet ebenfalls jeden Monat nach der Stärke des
Bedarfs und in der ſtrengſten Reihenfolge, wie dies auch jeder
Betheilgte durch die ſchon ſeit vielen Jahren geſchehene Anzeigen
im hieſtgen Wochenblatte hat controlliren und kennen lernen.
Eben in Folge dieſer ſtrengſten Ordnung und auf Grund der
ganzen Buchſührung kann dieſe Einziehung nicht Lücken- oder
Sprungweiſe geſchehen deshalb auch kein Haus übergangen
werden weil es zufällig unter den jetzigen Verhältniſſen ſchon
mit NaturalQuartierung belegt iſt es würde bei dieſer Ein
richtung ſehr bald der Betrag für die folgenden Monate gleich
ſam in der Stadt zuſammengeſtoppelt werden müſſen und da
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durch jede Controlle, während welcher Jeit das eine oder an
dere Haus die Zahlung geleiſtet hat, nur ſchwer zu führen ſein
Dieſer Fall trat nun bei Herrn Winkelmann wie bei allen
Häuſern in Glaucha und Strohof, welche mit Natural Quar-
ter belegt waren, ein, als die Einziehung für den 2. Monat
der II Garniſon Tour geſchah. Herr Winkelmann verweigerte
die Zahlung und es ergab ſich aus den dicken Büchern (wo ſich
Herr Winkelmann nicht herausfinden konnte) der Beweis daß
er noch 7 Tage in Reſt war. Natürlich lag die Frage wie
dieſe 7 Tage erledigt werden ſollen, da Herr Winkelmann keine
Zahlung leiſten will, ſehr nahe, da viele Jahre vergehen können,
ehe ſich eine Gelegenheit ſindet, ein Haus auf 7 Tage mit Gar
niſon zu belegen, weil nur alle 3 Monat umquartirt werden
ſoll; daß Herr Winkelmann jetzt die 7 Tage bezahlen wollte
hachdem ich ihm (ohne Streit) mein gutes Recht vorlegte, ſein
Haus wiederum mit 3 Monat belegen zu dürfen (was nicht
geſchehen iſt), iſt wahr, eben ſo wahr iſt es: daß ich das Geld
nicht annahm, da ich hierzu nicht berechtigt und ermächtigt bin.

Am 23. Juli rückte das Füſilier Bat. des 19. Jnf. Regi
ments hier ein, und da das Bataillon des 12 Regiments erſt
am 25. abging, ſo mußten die Mannſchaften für 2 Tage auf
Durchmarſch eingelegt werden. Die ganze Stadt blos Glau
cha und Strohof nicht, hat bereits im Jahr 1846 die 1. und
rheilweiſe auch die 2. O urchmarſch-Sour gekragen. So war
es nun ganz in der Ordnung, daß Glaucha c., welches mit der
erſten Tour noch in Reſt war, dieſe Mannſchaften erhielt. Jm
Conto Buche der Durchmarſch Touren ſtehet Herr Winkelmann
ebenfalls unter den Ausmiethern, daher wurde ihm das Billet
(ganz in der Ordnung) zur Einlöſung präſenrirt, und da Herr
Winkelmann die Annahme verweigerte, erhielt der Quarkier
Nehmer (Maurer Gotſch Nr. 752) ſofort ein anderes Billet,
da dieſem Manne nicht zugemuthet werden kann, bis Erledigung
der Sache Credit zu geben, und Sie, Herr Winkelmann! ſind
daher in der 1. Durchmarſch Tour noch mit 4 Mann ohne
Koſt oder 2 Mann mit Koſt im Reſt.

Ueber den angeſetzten Preis von 21, Sgr. pro Mann,
über die Verhältniſſe der Durchmarſch Tour c. kann ich hier
keine Belehrung geben, die verehrliche Redaction d. Bl. möchte
mir wegen zu großer Weitläufigkeit die Annahme verweigern
ſie iſt zu finden in der Bekanntmachung des Wohll. Magiſtrats
vom 20. Novbr. 1810 außerordentliche Beilage zum Wochen-
blatte Nr. I. 1811 Pag. 10 und 12.

Nun zum Schluß auch eine gute Lehre der
ganzen Geſchichte Wenn Sie, Herr Winkelmann! Et
was ſchreiben oder behaupten und Beſchuldigungen hervorrufen
wollen ſo unterrichten und informiren Sie ſich erſt, ob die
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Sache auch ſo iſt, wie Sie ſich einbilden; unterlaſſen Sie es
aber, wenn Sie ſelbſt eingeſtehen müſſen: „Sie hätten ſich
aus den dicken Büchern nicht herausfinden können
deshalb werden Sie es mir auch nicht übel deuten, wenn ich
auf Jhre etwaigen fernern Artikel in dieſer Sache keine wei-

kere Antwort gebe. Lorleberg.

Erklärung.
Jn der Wochenſchau Nr. 13 heißt es „„Am 15. Juli

verwirft die 7. Komp. der Hall. Bürgerwehr gegen Eine (Zug
führer Körner) Stimme das von allen Kompagnien angenom
mene proviſoriſche Ortsſtatut, um die Verpflichtung der Treue
für König, Vaterland und (noch nicht vorhandene) Konſtitu
tion neben dem praktiſchen Zwecke der Beſchützung des Eigen
tkhums und des Friedens zu übernehmen.

Der Hauptmann der 7. Komp., Hr. Helfeld, hat be
hauptet, jene Stelle enthalte Unrichtigkeiten, da 1. das Orts
ſtatut nicht verworfen, ſondern beibehalten ſei, 2. das Statut
von den übrigen Kompagnien nur ſparſam angenommen ſet,
und 3. die 7. Komp. ſich nur zur Beſchützung des konſtitutio
nellen Königthums (oder konſtit. Freiheit oder Verfaſſung) ver
pflichtet habe.

Ich bin aufgefordert dieſe angeblichen Jrrthümer zu be
richtigen, finde mich aber außer Stande, Jrrthümer zu entdek-
ken, da höchſtens die Ausdrücke nicht beſtimmt genug erſcheinen
können, wozu ich noch füge, daß der Referent (denn ich
habe die Wochenſchau nicht geſchrieben)d, den Sinn und die
Bedeutung der Statutsveränderung angegeben hat. Wie das
Wort „verwirft zu nehmen iſt, lehrt die nachfolgende Stelle
„„neben dem praktiſchen Zwecke u. ſ. w. womit ja angedeu-
tet wird, daß die 7. Komp. das allgemeine Wehrgeſetz ange
nommen hat. Da aber alle übrigen Kompagnien darin ein
ſtimmig waren, jenen Zuſatz, welchen die 7. Komp. beibehalten
hat als ungehörig und die Eintracht ſtörend wegzulaſſen, ſo
hat die 7 Komp. im Grunde die Abſtimmung der andern Kom
pagnien verworfen, d. h. nicht beachtet. Sie beſitzt alſo ein
ganz beſondres Statut und müßte eigentlich ein beſondres Corps
bilden. Freilich muß es ihr ſreiſtehn, ſich noch beliebige Ver
pflichtungen aufzulegen, aber ſte kann auch nicht leugnen daß
ſie damit gegen den Sinn und Willen der geſammten Bürger
wehr verſtoßen hat, da ſich dieſe nicht für berechtigt hielt, die
Wehrmänner auf eine Konſtitution zu verpflichten, die noch
nicht da iſt, auf den Schutz eines Dinges, das es noch gar
nicht giebt.
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Das Ortsſtatut iſt aber von allen Kompagnien, mit Aus

ſchluß der Deputirten der 7. Komp., in der zweitägigen Kon
ferenz der Deputirten und Zugführer der Kompagnien ange
nommen. Ob es würde unterſchrieben werden konnte der Vf.
der Wochenſchau zur Zeit noch nicht wiſſen da ſeines Wiſſens
hoch keine Kompagnie darüber berathen hatte.

Endlich hat die 7. Komp. ſich zwar nur auf konſtitutio
nelle Verfaſſung verpflichtet, aber dies Wort ſagt nicht viel,
da es verſchiedene Konſtitutionen giebt. Die Wortführer der
7. Komp. ſprachen aber im Sinne des Preußenvereins, der
Hauptmann ſchlug beiläufig als ſeinen Nachfolger v. Altenſtadt
vor, etliche Redner gehörten zu den Deputirten, welche die Er
gebenheitsadreſſe an den Prinzen v. Preußen nach Potsdam
begleiteten. Erſt wenn man dies weiß, erhält der Ausdruck
konſtit. Verfaſſung“ eine beſtimmte Bedeutung, und in dieſem
Sinne habe ich auch dem V. der Wochenſchau erzählt. Ich maße

mir nicht das Recht an, Jemand eine politiſche Ueberzeugung Lor
zuſchreiben, meine aber nach dem was ich von dein Preußen
vereine und ſeinen Führern weiß, daß er 1. ein Aufgehn Preu
ßens in Deutſchland nicht will, ſondern das aparte Preußen
thum feſtzuhalten ſtrebt. Ein Untergehn will ich auch nicht, bin
aber überzeugt daß wir Preußen uns durch Hingabe an die
deutſche Freiheit und Einheit Vertrauen erwerben, vor Allem
eine wahrhaft volksthümliche und freiſinnige Verfaſſung und
Politik haben müſſen, damit Deutſchland Vertrauen zu uns
gewinne. Gehn wir in dieſem Sinne voran, ſo muß uns
Deutſchland folgen und dann kann es uns nicht entgehen, an
die Spitze Deutſchlands zu treten wohin wir in der That ge
hören 2. vermuthe ich, die Preußenvereine wollen nicht die volle
Freiheit ſondern knüpfen die politiſchen Rechte an Beſitz von
Geld und Gut, und glauben an die Erbweisheit einer hochge
bornen Adelskammer. Die Benutzung und den Genuß der po
litiſchen Rechte, alſo der Freiheit überhaupt nehmen ſie dem
Volke, errichten einen Ständeunterſchied, geben dem König ein
unbedingtes Verweigrungsrecht und ſchließen alſo die Mehrheit
des Volks von dem politiſchen Leben aus, d. h. ſie zwingen
es nach langer oder kurzer Zeit wieder zur Revolution und
vielleicht zur Republik. Es kommt mir nicht zu, der 7. Komp.
deshalb einen Vorwurf zu machen daß ſie ſich den politiſchen
Grundſätzen der Preußenvereine anzuſchließen ſcheint, aber ich hielt
mein Bleiben nicht mehr verträglich mit meiner politiſchen Ueber
zeugung, daß ein dem okratiſch-konſtitutionelles Königthum die
einzig zeitgemäße Regierungsform iſt, und deshalb ſchied ich aus

der KompagnieDies zeigte ich dem Hrn. Hauptmann mit dem Bemer
ken an, daß ich mir weitere Schritte, eine Beſchwerde beim
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Stabe oder Eintritt in eine andre Kompagnie, vorbehalte
Obſchon dieſer Brief direkt an Hrn. Helfeld gerichtet war, ſo
hat ſich dieſer doch erlaubt, ihn der Kompagnie vorzuleſen und
über meinen Vorbehalt abſtimmen zu laſſen. Gegen dieſe Ver
letzung des Briefsrechtes proteſtire ich hiermit. Jch war ausge
ſchieden mithin hat eine Abſtimmung über meine Gründe des
Ausſcheidens gar keinen Sinn und iſt ein willkürliches Ein
greifen in meine Rechte. Wenn der Vorſitzende des konſt Elubs
mit Recht Bedenken trug, einen Brief vorzuleſen, der zwar
ein Jntereſſe des Clubs betraf, aber perſönlich an den Vor
ſitzenden gerichtet war, ſo hat Hr. Helfeld noch weniger das
Recht einen Brief vorzuleſen, der eine einfache dienſtliche An
zeige enthielt. Wäre es meine Abſicht geweſen, den Brief vor die
Kompagnie zu bringen, ſo würde ich ihn auf jeden Fall an
ders abgefaßt haben.

Fr. Börner

Aus den engliſchen Militärgeſetzen
1. Auf engliſchem Boden ſteht das Militär ſtets unter

der Civilbehörde.
2. Bei den Parlamentswahlen hat ſich das Militär ſtets

auf 5 engliſche Meilen (etwa 1 deutſche Meile) von dem Wahl
ort zu entfernen, falls es die Obrigkeit nicht anders beſtimmt.

3. Bei Märſchen von Truppen müſſen dieſe vor Betre
tung einer Stadt die Erlaubniß dazu vom Magiſtrate derſelben
einholen; er gewährt oder verweigert ſie. Jm erſtern Falle ſen
det er eins ſeiner Mitglieder mit dem Abzeichen ſeiner Würde,
der Schärpe und dem Stabe, den Truppen entgegen. Dieſes
führt ſie, an der Spitze ſchreitend, durch die Stadt. Sie ha
ben bei ihrem Durchmarſche die Bajonette abzunehmen, die un
geladenen Gewehre geſenkt zu tragen und ohne Erlaubniß nicht
von dem ihnen vorgeſchriebenen Wege abzuweichen Zum Ver
weilen oder Uebernachten in einer Stadt bedarf es der ſpeciellen
Erlaubniß des Magiſtrates.

4. Jeder Stadt ſteht es frei, Garniſon aufzunehmen oder
nicht.

5. Bei entſtehenden Tumulten hat ſich das Militär in
ſeinen Kaſernen zu verſammeln und darin zu verweilen bis
ein Abgeſandter des Magiſtrats mit dem Abzeichen ſeiner Würde
und dem ſchriftlichen Befehle des Bürgemeiſters und des Rathes
verſehen, es abholt und auf den Platz führt, wo man ſeiner
Dienſte bedarf. Nach dreimaliger Ableſung der Aufruhrakte
durch die Magiſtratsperſon giebt dieſe, falls ſie es für nöthig
erachtet, den Truppen den Auftrag, zum Schutze der Geſetze
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von den Waffen Gebrauch zu machen und die Aufrührer mit
Gewalt auseinander zutreiben. Erſt von dieſem Augenblicke an
ruht das Kommando über die Soldaten in den Händen ihrer
Officiere, und ſind dieſe verantwortlich für die getreue Ausfüh
rung des ihnen gewordenen Auftrags. Der Magiſtrat jeder
Stadt hat das Recht, von den ihr zunächſt liegenden Druppen
ſtets die ihm nöthig erſcheinende Anzahl zur Aufrechthaltung
der Ordnung und Geſetze zu requiriren.

G. Für die genaue Befolgung dieſer Vorſchriften haften
nicht allein die Officiere, ſondern auch die Gemeinen, und kann
der Befehl der erſteren die letzteren nicht vor der vollen Ver
antwortlichkeit ihrer Handlungen ſchützen. Zuwiderhandelnde
verfallen den bürgerlichen Geſetzen.

7. Jeder Soldat, durch die ganze Rangordnung hindurch,
iſt verpflichtet, falls ihm Befehle ertheilt werden die mit den
genannten Beſtimmungen in Widerſpruch ſtänden, nicht allein
ſolchen Befehlen den Gehorſam zu verſagen, ſondern den Be
fehlertheilenden ſofort den Gerichten zur Beſtrafung anzuzeigen,
widrigenfalls er ſelber als Theilhaber eines Complotts gegen
die beſtehenden Geſetze zur Verantwortung gezogen wird.

8. Nur das verſammelte Parlament kann dieſe Geſetze
abändern oder aufheben.

Dieſe Beſtimmungen namentlich in Nr. 7, klingen un
ſern Ohren ganz unerhört auch mag der Zahn der Zeit hier
und da eine Ecke abgenagt haben allein im Ganzen iſt gewiß
der Grundſatz daß der Soldat den bürgerlichen Geſetzen unter
worfen ſei, der allein richtige. Zugleich mag man aus jenen Be
ſtimmungen auf die Zuſtände ſchließen durch welche ſie noth
wendig geworden ſind. Das Geſetz einer Zeit iſt ihr Spiegel.

Haſemann.

Die Unpſlichten
und andere ſtädtiſche Abgaben als Hühnerzins, Kanon, Gra-
benſchoß u. ſ. w. ſind oft ſchon der Gegenſtand von Beſchwer
den geweſen, weil ſie ſo außerordentlich ungleich auf die Häuſer
vertheilt ſind, während manches gar nichts zahlt. Wir können
zwar unſeren Mitbürgern nicht zumuthen, daß ſie neue Laſten
übernehmen wir müſſen geſtehen, daß wir oder unſere Eltern
bei dem Kaufe der Häuſer gewußt haben, welche Abgaben da
rauf ruhen, und daß der Kaufpreis um ſo geringer ſein mußte,
je höher dergleichen Laſten waren allein es könnte wol ein
billiger, etwa der 16fache Betrag für die Ablöſung feſtge
ſetzt werden. Wenn dadurch die Stadtkaſſe etwas verliert, ſo
gewinnt es die Stadt auf einer anderen Seite wieder, indem
ſolche Häuſer im Werthe ſteigen. Auch fallen dann die Exe
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cutionen von Seiten der Stadtbehörde und ſomit eine gehäſ
ſige Pflicht hinweg. Uebrigens möchten wir gern über die
Entſtehung, beſonders der Unpflichter belehrt ſein. Man hat
uns geſagt, es hätte einſt der Biſchof zu freiwilligen Gaben
aufgefordert, und Jeder nach dem Maaße ſeiner Frömmigkeit
oder Guthmüthigkeit gegeben. Dieſe freiwilligen Abgaben wä
ren dann zu Zwangspflichten geworden, obgleich ſie Unpflichten

heißen. Mehrere BürgerDa wir von jetzt an Mittheilungen über die Geſchichte der
Stadt Halle und ihrer Umgebung machen wollen, ſo wird nicht
verſäumt werden der Unpflichten und anderer ähnlicher Abgaben
zu erwähnen und über ihre Entſtehung das zu veröffentlichen, was

wir aufzufinden vermögen Die Red.
Die Lohnfuhrlente in Halle.

Die Bürgerverſammlung am 19. Juli beſchloß auf An
trag des Diak. Haſemann die ſtädtiſchen Behörden zu bitten,
dieſelben möchten unter Hinweiſung auf die bisher erhaltene
Ruhe unſere Mitbürger auffordern, der arbeitenden Klaſſe, ins
Beſondere den Hallenſern, nach Möglichkeit Arbeit zu geben.
Dieſe Aufforderung iſt im Wochenblatte erfolgt. Wir Unter
zeichneten glauben der Stadt einen Dienſt zu erweiſen, wenn
wir durch dieſe Zeilen zeigen, auf welche Weiſe vielen unſerer
Mitbürger ein Verdienſt zugewendet werden kann welcher ih
nen jetzt entzogen iſt. Es werden nämlich viele Tauſend Cent
ner Braunkohle geformt und ungeformt durch auswärtige Fuhr
werke in die Stadt gebracht, welche keine Gewerbeſteuer zahlen,
obgleich ſie ein Gewerbe damit kreiben, und nicht mit eigenen
Produkten handeln. Außerdem machen ſie ſich ein Geſchäft da
raus, innerhalb der Stadt ſelbſt Braunkohlen und wol auch
andere Waaren hin und her zu transportiren. Wir halten es
für eine Pflicht unſerer Behörden, uns, die wir Steuern zah
len vor den Unbeſteuerkten zu ſchützen Würden auf dieſe
Weiſe weniger auswärts geformte Kohlen in die Stadt ge
bracht, ſo könnten um ſo mehr Kohlenformer bei uns Etwas
verdienen, und würde das Fuhrlohn mehr den halleſchen Fuhr
leuten aber nur ſolchen, welche dafür Steuern zahlen zu
gewendet, ſo könnten auch halleſche, Stellmacher, Schmie
de Sattler und Andere mehr Beſchäftigung erhalten. Ob es
bei dem Verdingen von Fuhren, z. B. durch das Oberberg
amt, billig ſei, einigen wenigen wohlhabenden Beſitzern von Ge
ſchirren, welche vielleicht nicht einmal Gewerbeſteuer zahlen, den
Vorzug vor uns aärmeren zu geben, wollen wir hier nicht un
terſuchen, wir bitten aber Behörden wie Mikbürger zu urtheilen,
ob wir in unſeren Wünſchen ünbeſcheiden ſind oder nicht

Mehre Lohnfuhrleute.
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Wochenſchau.

Die Stadtverordneten proteſtiren am 24. Juli ge
gen den von der Nationalverſammlung zu Frankfurt über die
Freizügigkeit angenommenen Paragraphen Die Bürger
herſammlung am 26. Juli beſchließt 1. darauf anzukragen,
daß ſtädtiſche Eivilpoſten durch Bürger der Stadt beſetzt werden
(Dr. Buhle) 2. eine Erklärung gegen den Verein für König und
Vaterland zu veranlaſſen (Körner u Romeis) 3. bei den betr. ge
ſetzgebenden Gewalten zu bitten, daß ſie, falls das ganze neue Ge
meindegeſetz bis zur nächſten Stadtoerordnetenwahl nicht zu Stande
gekommen ſei, Uber die Wahl der Vertreter proviſoriſch ein Geſetzer
laſſen (Weißgerber) 4 demnächſt den ſtädtiſchen Behörden einen
Vertrauens reſp. Mißtrauensrath an die Seite zu ſtellen trotz
der eindringlichen Abmahnung aller mit den Verhältniſſen vertrauten
Redner Stud. Rütenik trug gegen ſie ganz allein den Sieg davon
Es wird deshalb bald große Gratulationskur bei dem Magi
ſtrate und den Stadtverordneten ſein. An demſelben Abende
erhält Prof. Hupfels eine Katzenmuſik von der Bürgerwehr,
weil er im Volksblatt geſagt, letztere enthalte ein gut Theil
Pöbel in ſich. Jm konſtirut. Klub vertheidigt Hellmar
die von ihm gegen die Demokraten gerichtete, durch den Klub
unterſchriebene Schmähſchrift, und die Vereinbarung mit
dem Volksvereine wird abgelehnt eines Antrages aber die Bür
gerverſammlung auf Verbindung der letzteren mit den Volks
verſammlungen des Klubs gar nicht erwähnt, wahrſcheinlich
weil die Sache zu unerheblich iſt Hupfeld hält auf
öffentliche Platze vor der Bürgerwehr eine Vertheidigungsrede
am 28. und leiſtet im Courier Widerruf am 29. Juli.
Die Volksverſammlung des 31. Juli genehmigt eine ener
giſche Adreſſe gegen die deutſchfeindliche Erklärung des Vereins
für König und Vaterland vom 24. d. Mts. wie ein Miß
trauensvotum an Dr. Niemeyer, den Vertreter von Halle in

Berlin (Ehrlich)

Zur Berichtigung
Jn Nr. 14 iſt zu leſen S. 210 „in dem für „daß

die ſo wie lautet ſtatt „lauten S 211 Communal
für „Communen S. 224 ſtatt „Müller Möller.

Druck von Ed. Hephewmann in Halle.




	Bürgerblatt : Wochenschrift für konstitutionelles Leben
	Jahr


